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+++newsletter+++ 
 

Termine August 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.08.2019 15.08.2019 09.08.2019 

Umsatzsteuer4 12.08.2019 15.08.20197 09.08.2019 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.20198 
Grundsteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.20198 
Sozialversicherung6 28.08.2019 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 

Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2019 fällig. 
6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.08.2019, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

7 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 
Himmelfahrt) ist, endet die Schonfrist am 16.08.2019. 

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 
Himmelfahrt) ist, endet die Schonfrist am 13.08.2019. 



 

 

 

 

 

Termine September 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag  

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 

Umsatzsteuer4 10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 26.09.2019 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.09.2019, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Sky-Bundesliga-Abo als Werbungskosten 
Der Bundesfinanzhof hat im Fall eines Torwarttrainers einer Profi-Fußballmannschaft entschieden, dass 
die Aufwendungen für ein Sky-Bundesliga-Abo grundsätzlich als Werbungskosten bei seinen Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit abziehbar sind. 
Das Abo ist nicht mit einer allgemeinbildenden Tageszeitung mit ihren vielfältigen Inhalten vergleichbar, für 
welche die Aufwendungen grundsätzlich nicht als Werbungskosten anerkannt werden können. Zwar sind 
die TV-Inhalte auch nicht mit einer Fachzeitschrift vergleichbar, was aber nicht schädlich ist, da rein auf 
professionelle Trainer zugeschnittene TV-Inhalte nicht am Markt verfügbar sind. Die Inhalte des 
Sky-Bundesliga-Abos sind daher bei einem Trainer im professionellen Fußballgeschäft geeignet, seinen 
beruflichen Interessen zu dienen. 
Maßgeblich ist allerdings die tatsächliche Verwendung im Einzelfall. Es muss eine ausschließliche oder 
zumindest weitaus überwiegende berufliche Nutzung vorliegen. Stellt das Finanzgericht, welches sich 
erneut mit dem Fall befassen muss, etwas anderes fest, sind die Aufwendungen als Teil der privaten 
Lebensführung nicht als Werbungskosten abziehbar. 



 

 

Kosten einer ausgerichteten Geburtstagsfeier als Einnahme 
Lädt ein Arbeitgeber anlässlich des Geburtstags eines Arbeitnehmers Geschäftsfreunde, Repräsentanten 
des öffentlichen Lebens, Vertreter von Verbänden und Berufsorganisationen sowie Mitarbeiter der Firma 
zu einem Empfang ein, ist zu prüfen, ob es sich um ein Fest des Arbeitgebers oder um ein privates Fest 
des Arbeitnehmers handelt. Bei einem Fest des Arbeitgebers liegt eine betriebliche Veranstaltung vor. Die 
vom Arbeitgeber übernommenen Kosten bleiben beim Arbeitnehmer steuerfrei. Bei einem privaten Fest 
des Arbeitnehmers stellen alle vom Arbeitgeber getragenen Kosten einen lohnsteuerpflichtigen geldwerten 
Vorteil für den Arbeitnehmer dar. 
Ein bei einer Pfarrei angestellter Pfarrer war Vorsitzender des Kuratoriums einer Krankenhaus-Stiftung. 
Anlässlich seines besonderen Geburtstags lud das Kuratorium ohne Einbindung des Vorsitzenden 
261 Gäste in die Räumlichkeiten des Krankenhauses ein. Davon waren 25 Gäste (also ca. 10 %) dem 
privaten Umfeld des Jubilars zuzuordnen. 
Das Finanzamt sah in der Durchführung der Feier eine objektive Bereicherung des Pfarrers, da ihm eigene 
Aufwendungen erspart geblieben seien. Es erhöhte die erklärten Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
(Kuratoriumsvorsitz) um die gesamten bei der Feier angefallenen Kosten. 
Dieser Auffassung folgte das Finanzgericht Münster nicht. Es entschied, dass nur 10 % der Aufwendungen 
zu versteuern sind. 

Erhalt von Falschgeld kann zum Werbungskostenabzug führen 
Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Bei den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit sind dies alle Aufwendungen, die durch das Arbeitsverhältnis 
veranlasst sind. 
Das Hessische Finanzgericht hat entschieden, dass der Bezug von Falschgeld im Rahmen eines beruflich 
veranlassten Geldwechselgeschäfts zum Werbungskostenabzug führen kann. 
Im Urteilsfall wurde ein Arbeitnehmer geschädigt, der im Vertrieb auf Provisionsbasis beschäftigt war. Ihm 
wurde im Zuge eines einem Maschinenverkauf vorgeschalteten Geldwechselgeschäfts Falschgeld 
untergeschoben. 
Der Arbeitnehmer, so das Gericht, habe das Geld in der Erwartung gewechselt, Arbeitslohn in Form einer 
Provision zu erlangen. Der erforderliche Zusammenhang zwischen dem Geldwechselgeschäft und der 
Provision liege vor. Für den Werbungskostenabzug spiele eine mögliche Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers 
und der fehlende ökonomische Sinn des Geldwechselgeschäfts keine Rolle. Der erlittene Verlust sei 
ausschließlich beruflich veranlasst und der Werbungskostenabzug deshalb möglich. 

Betriebsvermögen eines Einzelgewerbetreibenden für seine Beteiligung 
an und Forderung gegenüber einer Kapitalgesellschaft 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs gehört die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft dann 
zum notwendigen Betriebsvermögen eines Einzelgewerbetreibenden, wenn sie die gewerbliche 
Betätigung entscheidend fördert oder dem Zweck dient, den Produktabsatz zu stärken. 
Liegen diese Voraussetzungen vor, liegt es nahe, dass auch ein der Kapitalgesellschaft gewährtes 
Darlehn dem Betriebsvermögen des Unternehmers zuzurechnen ist. Entscheidend ist, ob das Darlehn 
förderlich für die Tätigkeit des Einzelgewerbetreibenden ist. 

Keine Steuerermäßigung für Kapitalauszahlung einer betrieblichen 
Altersversorgung wegen Kündigung aus persönlichen Gründen 
Außerordentliche Einkünfte können ermäßigt besteuert werden. Hierzu gehören z B. Vergütungen für 
mehrjährige Tätigkeiten, soweit sie sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstrecken und 
einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfassen. 
In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall hatte ein Arbeitgeber 2002 für seine Arbeitnehmerin 
eine betriebliche Altersversorgung bei einer Pensionskasse abgeschlossen. Die eingezahlten Beiträge 
minderten in vollem Umfang ihren steuerpflichtigen Arbeitslohn. Aufgrund einer schweren Erkrankung 
kündigte sie 2015 ihr Arbeitsverhältnis, so dass der Versicherungsvertrag auf sie überging und sie nun das 
Recht hatte, die Versicherung fortzuführen oder zu kündigen. Wegen ihrer Erkrankung und der daraus 
entstandenen prekären finanziellen Situation ließ sie sich den Rückkaufswert der Versicherung auszahlen. 
Die Auszahlung war wegen der sog. nachgelagerten Besteuerung unstrittig steuerpflichtig. Sie beantragte 
aber die ermäßigte Besteuerung, weil sie als Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit einzustufen sei. 
Das Gericht lehnte dies ab, weil die Steuerermäßigung nur dann zu gewähren sei, wenn die Auszahlung 
nicht dem vertragsmäßigen Ablauf des zugrundeliegenden Versicherungsvertrags entspräche. Die 
Arbeitnehmerin hatte aber nach den Versicherungsbedingungen von vornherein das Wahlrecht zwischen 



 

 

der Fortführung des Versicherungsvertrags und der Kündigung mit Einmalauszahlung. Ihre persönlichen 
Kündigungsgründe seien deshalb nicht zu berücksichtigen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Wohnungseigentümergemeinschaft haftet nicht für verzögerte oder 
mangelhafte Sanierung 
Eine Wohnungseigentümerin klagte gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft auf Zahlung von 
Schadensersatz, weil deren Wohnung aufgrund von Sanierungsarbeiten über einen langen Zeitraum 
unbewohnbar war. Die Sanierung wurde auf einer Eigentümerversammlung beschlossen, die Arbeiten 
wurden aber erst durch einen neuerlichen Beschluss in Auftrag gegeben und erst nach Verstreichen einer 
längeren Zeitspanne abgeschlossen. Die betroffene Eigentümerin warf der Gemeinschaft vor, den 
Sanierungsbeschluss mangelhaft umgesetzt zu haben. 
Wird durch eine Gemeinschaft ein Sanierungsbeschluss getroffen, der nicht oder nur unvollständig 
durchgeführt wird, scheidet eine Haftung der übrigen Wohnungseigentümer oder der Gemeinschaft aus. 
Ersatzpflichtig ist in einem solchen Fall der Verwalter, da eine Durchführungspflicht der Gemeinschaft für 
gefasste Beschlüsse nicht besteht. Diese haftet selbst dann nicht, wenn der Verwalter bei der 
Durchführung des Beschlusses pflichtwidrig handelt. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

Prozesskostenhilfe für Wohnungseigentümergemeinschaft nur bei 
bedürftigen Eigentümern 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs hat eine Wohnungseigentümergemeinschaft nur dann ein Recht 
auf Prozesskostenhilfe, wenn weder sie noch die ihr angehörenden Wohnungseigentümer in der Lage 
sind, die Kosten aufzubringen. Verfügt die Gemeinschaft nicht über die erforderlichen Mittel, muss sie 
diese Lücke durch eine Umlage auf die Eigentümer oder durch eine Kreditaufnahme schließen. Können 
einzelne Eigentümer den auf sie entfallenden Anteil der Kosten nicht aufbringen, muss dies durch eine 
ergänzende Umlage bei den übrigen Eigentümern ausgeglichen werden. Dabei ist es unerheblich, ob die 
Kostentragung für die anderen Eigentümer zumutbar ist. 

Keine Anfechtung einer Kapitalertragsteuer-Anmeldung durch 
Vergütungsgläubiger nach Erlass eines Einkommensteuerbescheids 
Behält der Vergütungsschuldner Kapitalertragsteuer (KapESt) ein (z. B. bei Zinszahlungen oder 
Gewinnausschüttungen), geschieht dies ähnlich wie bei einer Lohnsteueranmeldung für Rechnung des 
Vergütungsgläubigers, der Schuldner der KapESt ist. Der Vergütungsgläubiger ist deshalb berechtigt, die 
KapESt-Anmeldung des Vergütungsschuldners anzufechten, wenn er den Steuerabzug für rechtswidrig 
hält (sog. Drittanfechtung). 
Das Anfechtungsrecht entfällt allerdings, wenn die Kapitalerträge vor Klageerhebung aufgrund eines 
Antrags des Vergütungsgläubigers in dessen Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung 
einbezogen werden. Damit hat sich die KapESt-Anmeldung erledigt. Auch eine 
sog. Fortsetzungsfeststellungsklage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des KapESt-Einbehalts scheidet 
aus. Über die Rechtmäßigkeit der Besteuerung der Kapitalerträge ist nur noch im Verfahren über die 
Rechtmäßigkeit des Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerbescheids zu entscheiden. 
Die vorgenannte Regelung des Rechtsschutzes gegen einen aus Sicht des Vergütungsgläubigers 
unberechtigten Einbehalt von KapESt verstößt weder gegen Verfassungsrecht noch EU-Recht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Unternehmer als 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 
Ein Unternehmer verkaufte umsatzsteuerpflichtig Computer und Software. Er machte Vorsteuer aus dem 
Erwerb von Elektronikartikeln von den Zulieferfirmen T und F geltend. Die Waren wurden ihm von der 
A-AG angeboten, von der er die Waren entweder abholte oder sie von der A-AG direkt an seine Abnehmer 
verschicken ließ. 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass T und F als sog. missing trader (Nichtunternehmer) und der 
Unternehmer als sog. buffer (Zwischenhändler) in eine Umsatzsteuerbetrugskette eingebunden waren und 
versagte dem Unternehmer den Vorsteuerabzug. 
Der Bundesfinanzhof entschied unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union, dass für den Vorsteuerabzug u. a. leistender Unternehmer und Rechnungsaussteller 
identisch sein müssen. Das war hier nicht der Fall, denn die Lieferungen wurden von der A-AG und nicht 



 

 

von T und F ausgeführt. Mithin wurden die von T und F abgerechneten Lieferungen nicht erbracht und die 
von der A-AG ausgeführte Lieferung nicht abgerechnet. 

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Abmahnungen bei 
Urheberrechtsverletzungen 
Ein Tonträgerhersteller mahnte die rechtswidrige Verbreitung von Tonaufnahmen im Internet ab. Er bot 
gleichzeitig an, gegen Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung und Zahlung von pauschal 
450 € (netto) von Klagen abzusehen. Die erhaltenen Zahlungen behandelte der Tonträgerhersteller als 
nicht umsatzsteuerbaren Schadensersatz. 
Der Bundesfinanzhof sah dies anders: Nach dem Urheberrecht hat der in seinem Urheberrecht Verletzte 
einen Unterlassungsanspruch. Vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens auf Unterlassung soll der 
Rechtsverletzer abgemahnt und ihm Gelegenheit gegeben werden, den Streit durch Abgabe einer 
strafbewehrten Unterlassungserklärung beizulegen. Daneben besteht ein Schadensersatzanspruch. 
Zweck der Abmahnung ist die Beseitigung und Unterlassung der Verletzungshandlung. Sie soll auf das 
rechtsverletzende Verhalten aufmerksam machen, vor einem drohenden Gerichtsverfahren warnen, auf 
eine außergerichtliche Streitbeilegung hinwirken und einen kostspieligen Prozess vermeiden. 
Die Abmahnung erfolgte zumindest auch im Interesse des jeweiligen Rechtsverletzers, weil er die 
Möglichkeit erhält, einen kostspieligen Prozess zu vermeiden. Dies ist als umsatzsteuerpflichtige sonstige 
Leistung des Tonträgerherstellers anzusehen. Die geleisteten Zahlungen der Abgemahnten sind 
entsprechend das Entgelt. 

Wie ist der Begriff „Nummer der Rechnung“ im 
Vorsteuervergütungsantrag zu verstehen? 
Steuererstattungen an nicht in Deutschland ansässige Steuerpflichtige erfolgen auf Antrag durch das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). In dem fristgerecht zu stellenden Antrag ist für jede Rechnung u. a. 
die Rechnungsnummer anzugeben. 
Das BZSt versagte einem österreichischen Antragsteller die Steuererstattung, weil er bis zum Ablauf der 
Antragsfrist keinen den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Vorsteuervergütungsantrag vorgelegt 
habe. Zwar erfolgte die Antragstellung fristgerecht, nur waren statt der Rechnungsnummern 
Referenznummern eingetragen. 
In dem Rechtsstreit mit dem BZSt setzte der Bundesfinanzhof das Revisionsverfahren aus, bis der 
Gerichtshof der Europäischen Union die folgenden Fragen beantwortet hat: 
· Reicht es für den ordnungsgemäßen Vorsteuervergütungsantrag aus, wenn in der Spalte „Beleg-Nr.“ 

nicht die Rechnungsnummer, sondern eine Referenznummer eingetragen ist? 
· Gilt ein Erstattungsantrag, in dem statt der Rechnungsnummer die Referenznummer angegeben 

wurde, trotzdem als vollständig und als fristwahrend vorgelegt? Ist dabei zu berücksichtigen, dass der 
Antragsteller aufgrund der Gestaltung des elektronischen Portals in Österreich und des 
Antragsvordrucks in Deutschland annehmen konnte, es genüge für eine formell vollständige und 
fristgerechte Antragstellung die Eintragung einer anderen Kennziffer als der Rechnungsnummer? 

Auswirkungen der Übungsleiterpauschale auf die Versicherungspflicht 
Die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung setzt die Erzielung von Arbeitsentgelt voraus. 
Einnahmen von Übungsleiterinnen und -leitern sind bis zur Höhe von 2.400 € jährlich steuerfrei. Sie sind 
als steuerfreie Aufwandsentschädigungen und nicht als Arbeitsentgelt anzusehen. Damit sind sie auch 
sozialversicherungsfrei. Bis zu dieser Höhe spielt es keine Rolle, ob die Zahlung als Vergütung für eine 
abhängige oder eine selbstständige Tätigkeit geleistet wurde. 
(Quelle: Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg) 

Solaranlagen und Co. müssen ins Marktstammdatenregister eingetragen 
werden 
Das Marktstammdatenregister ist ein amtliches Register für alle stromerzeugenden Anlagen. Das System 
löst seit Anfang 2019 alle bisherigen Meldewege für Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
oder Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz ab. In ihm müssen alle Stromerzeugungsanlagen registriert werden. 
Eintragen muss sich beispielsweise auch, wer mit einer mit dem Netz verbundenen Solaranlage privaten 
Strom erzeugt. Das gilt für alle Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Batteriespeicher, 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, Windenergieanlagen und Notstromaggregate. Das gilt auch dann, wenn 
die Anlage bereits seit vielen Jahren läuft. 



 

 

Bereits vor dem 31. Januar 2019 in Betrieb befindliche Anlagen müssen grundsätzlich bis 31. Januar 2021 
eingetragen werden. Für Batteriespeicher gilt eine kürzere Frist. Die Registrierung muss hier bis zum 
31. Dezember 2019 erfolgen. Jede Neuanlage, die ab Februar 2019 an den Start gegangen ist, muss 
innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme ins Marktstammdatenregister eingetragen werden. 
Hinweis: Jede Strom erzeugende Anlage muss einzeln registriert werden. Für eine Photovoltaikanlage mit 
Batteriespeicher bedarf es daher zweier einzelner Eintragungen. 
(Quelle: Verordnung zur Änderung der Marktstammdatenregisterverordnung) 

Inhaber des Totenfürsorgerechts kann Ablage von Gegenständen auf 
einem Grab verbieten 
Aus dem zu Lebzeiten geäußerten Willen eines Verstorbenen ergibt sich, wer Inhaber der Totenfürsorge 
sein soll. Das Totenfürsorgerecht umfasst die Befugnis, u. a. Bestattungsart und -ort zu bestimmen und 
darüber hinaus das bestimmte Erscheinungsbild der Grabstätte aufrecht zu erhalten. Wird das 
Erscheinungsbild beeinträchtigt, kann der Inhaber der Totenfürsorge Unterlassungs- und 
Beseitigungsansprüche geltend machen. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Der Verstorbene hatte sich ein Baumgrab und dessen 
naturnahe Gestaltung gewünscht. Um die Auswahl und Pflege der Grabstätte sollte sich seine Tochter 
kümmern, die damit Inhaberin des Totenfürsorgerechts wurde. Nachdem ihre Nichte auf und vor der 
Grabstätte wiederholt Kunststoffblumen sowie Plastik- oder Glasgegenstände ablegte, was im Übrigen 
auch gegen die Friedhofsordnung bei Baumgräbern verstieß, verlangte die Tochter des Verstorbenen 
erfolgreich die Beseitigung dieser Gegenstände. Ebenso muss ihre Nichte etwaige Wiederholungen 
unterlassen. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2017: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 



 

 

· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 
60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 
www.egsz.de 
E-Mail: info@egsz.de 
Sitz Düsseldorf 
AG Essen 
PR 3265 
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